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Kurzprotokoll Nr. 61 vom 16. August 2023 

 

Vorsitz Andreas Zuber, Grossratspräsident, Märstetten 

Anwesend 119 Mitglieder 

Ort  Rathaus Frauenfeld 
 
 
1. Amtsgelübde von Kantonsrätin Celina Hug (20/WA 88/521). Kantonsrätin Celina 

Hug legt das Amtsgelübde ab. 
 
2. Rechenschaftsbericht 2022 des Obergerichts (20/BS 55/507) (Eintreten, Detailbe-

ratung, Beschlussfassung). Eintreten ist gemäss § 37 der Kantonsverfassung obliga-
torisch. Der Rechenschaftsbericht 2022 des Obergerichts wird mit 108:0 Stimmen 
genehmigt. 

 
3. Rechenschaftsbericht 2022 des Verwaltungsgerichts (20/BS 54/487) (Eintreten, 

Detailberatung, Beschlussfassung). Eintreten ist gemäss § 37 der Kantonsverfas-
sung obligatorisch. Der Rechenschaftsbericht 2022 des Verwaltungsgerichts wird mit 
112:0 Stimmen genehmigt. 

 
4. Rechenschaftsbericht 2022 der Rekurskommission in Anwaltssachen 

(20/BS 48/457) (Eintreten, Detailberatung, Beschlussfassung). Eintreten ist gemäss 
§ 37 der Kantonsverfassung obligatorisch. Der Rechenschaftsbericht 2022 der Re-
kurskommission in Anwaltssachen wird mit 114:0 Stimmen genehmigt. 

 
5. Änderung des Gesetzes über die Krankenversicherung (TG KVG) 

(20/GE 23/440) (Redaktionslesung, Schlussabstimmung). Die Vorlage passiert die 
Redaktionslesung ohne Diskussion. In der Schlussabstimmung stimmt der Rat der 
Änderung des Gesetzes über die Krankenversicherung mit 91:25 Stimmen bei 
1 Enthaltung zu. Das Behördenreferendum ist mit 24 Stimmen nicht zustande ge-
kommen. 

 
6. Antrag gemäss § 52 der Geschäftsordnung des Grossen Rates von Cornelia 

Hasler, Martina Pfiffner Müller, Anders Stokholm, Sabina Peter Köstli, Cornelia 
Hauser, Stephan Tobler, Christina Pagnoncini, Turi Schallenberg vom 29. Juni 
2022 "Freiwilligenarbeit sichtbarer machen und fördern" (20/AN 6/345) (Beant-
wortung, Diskussion, Beschlussfassung). Der Regierungsrat beantragt, den Antrag 
nicht erheblich zu erklären. Nach Diskussion im Rat wird der Antrag mit 59:55 Stim-
men bei 3 Enthaltungen erheblich erklärt. Das Geschäft geht an den Regierungsrat 
zur Ausarbeitung des verlangten Berichtes an den Grossen Rat. 
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7. Motion von Brigitta Engeli, Reto Ammann, Elisabeth Rickenbach, Turi 
Schallenberg, Judith Ricklin, Iwan Wüst, Corinna Pasche, Bruno Lüscher vom 
29. Juni 2022 "Änderung des Gesetzes über die Finanzierung von Pflegever-
hältnissen vor und nach der Volljährigkeit – analog der Alimenten-Bevor-
schussung" (20/MO 34/343) (Beantwortung, Diskussion, Beschlussfassung). Der 
Regierungsrat beantragt, die Motion im Sinne von § 46 Abs. 5 der Geschäftsordnung 
des Grossen Rates wie folgt teilerheblich zu erklären: Die Forderungen 1, 5 und 6 
nicht erheblich zu erklären, die Forderungen 2, 3 und 4 erheblich zu erklären. Nach 
Diskussion im Rat wird die Forderung 1 mit 107:2 Stimmen bei 3 Enthaltungen nicht 
erheblich erklärt. Die folgenden Forderungen werden erheblich erklärt: Die Forde-
rung 2 mit 112:2 Stimmen, die Forderung 3 mit 112:1 Stimmen, die Forderung 4 mit 
115:0 Stimmen, die Forderung 5 mit 67:47 Stimmen bei 1 Enthaltung und die Forde-
rung 6 mit 70:46 Stimmen. Das Geschäft geht in diesem Sinn an den Regierungsrat 
zur Ausarbeitung der Botschaft an den Grossen Rat. 

 
8. Motion von Reto Ammann, Daniel Eugster, Stephan Tobler vom 26. Oktober 

2022 "Thurgauer Sport- und Kulturförderung im Gleichschritt" (20/MO 38/396) 
(Beantwortung). Der Regierungsrat beantragt, die Motion nicht erheblich zu erklären. 
Nach Diskussion im Rat wird die Motion mit 62:45 Stimmen bei 9 Enthaltungen er-
heblich erklärt. Das Geschäft geht an den Regierungsrat zur Ausarbeitung der Bot-
schaft an den Grossen Rat. 

 
 
Traktanden 9 und 10 nicht behandelt. 
 
     Parlamentsdienste des Kantons Thurgau 
 
 
Zur Veröffentlichung 
- im Amtsblatt 
- im Internet https://parlament.tg.ch 
 


